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1 Planungsanlass und -intention 

Anlass für die Stadt, das vorliegende Bauleitplanverfahren einzuleiten, ist die konkrete Pla-
nungsabsicht eines privaten Investors, ein neues Büro- und Verwaltungsgebäude für die Ge-
neralzolldirektion (kurz GZD) zu errichten. Die Bundesbehörde ist für die operative Steuerung 
der deutschen Zollverwaltung zuständig. Zu den Aufgaben des Dienstsitzes Neustadt gehören 
das Verbrauchssteuer- und Verkehrssteuerrecht sowie der Prüfungsdienst. Die aktuellen 
Standorte der GZD in Neustadt an der Weinstraße sollen insbesondere aus betrieblichen 
Gründen (fehlende Barrierefreiheit, veraltete Bürostruktur) aufgegeben werden. Durch die Zu-
sammenlegung am Standort Theodor-Haubach-Straße soll auch die interne Kommunikation 
und Zusammenarbeit verbessert werden. Durch die Zusammenführung der einzelnen Stand-
orte in einem modernen Neubau soll der Sitz in Neustadt langfristig gesichert werden. Auch 
der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, einem wesentlichen politischen Ziel der 
Stadt Neustadt an der Weinstraße, wird damit Rechnung getragen. 

Der neue Büro- und Verwaltungskomplex soll im Südosten der Kernstadt, in der parallel zur 
Speyerdorfer Straße verlaufenden Theodor-Haubach-Straße, entstehen. Hier befinden sich 
innerhalb des bestehenden Gewerbegebietes aktuell noch drei unbebaute Grundstücke, wel-
che sich im Eigentum des Investors befinden und aufgrund ihrer Lage und Größe für die Er-
richtung des Büro- und Verwaltungsgebäudes geeignet sind. Entstehen soll dort ein zeitgemä-
ßes Büro- und Verwaltungsgebäude mit ca. 7.100 m2 Nutzfläche für ca. 400 Arbeitsplätze, 
erschlossen über die Theodor-Haubach-Straße. Im Erdgeschoss des Gebäudes ist ein 
Bistrobereich für die Beschäftigten vorgesehen. Für den ruhenden Verkehr sind ebenerdige 
Stellplätze unter dem Gebäudekörper geplant. Optional kann ein Parkplatz im rückwärtigen 
Bereich des östlich angrenzenden Betonwerk-Grundstückes errichtet werden, das sich eben-
falls im Eigentum des Vorhabenträgers befindet. 

Aufgrund des vorhabenbedingten zusätzlichen Verkehrsaufkommens wird es erforderlich, den 
Knotenpunkt Speyerdorfer Straße/Theodor-Haubach-Straße auszubauen. Konkret vorgese-
hen ist die Einrichtung einer Linksabbiegespur aus Richtung Kernstadt von der Speyerdorfer 
Straße in die Theodor-Haubach-Straße. Darüber hinaus soll der Einmündungsbereich der 
Theodor-Haubach-Straße verschmälert werden, um die Querungsstrecke für Fußgänger und 
Radfahrer zu verkürzen und damit die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Durch die Einrichtung 
von zwei neuen Bushaltestellen sowie einer Querungshilfe über die Speyerdorfer Straße im 
Bereich der Einmündung soll zudem die Erreichbarkeit der Gewerbelage verbessert werden. 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ĂGeneralzolldirektion an der 
Theodor-Haubach-StraÇeñ befindet sich innerhalb des wirksamen Bebauungsplanes ĂAm 
Speyerdorfer Weg, 2.  nderungñ. Zur Umsetzung des geplanten Vorhabens ist eine Änderung 
der planungsrechtlichen Situation erforderlich. Da es sich um ein konkretes Vorhaben handelt, 
erfolgt die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB. Im Ver-
gleich zu den bisherigen Festsetzungen sind folgende Änderungen, die im vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan festgesetzt bzw. im Durchführungsvertrag geregelt werden, vorgesehen: 

-  Die Art der baulichen Nutzung wird beschränkt auf ein Büro- und Verwaltungsgebäude. 

-  Die bisher festgesetzte Zahl der Vollgeschosse (II) wird auf IV Vollgeschosse (III + Staf-
felgeschoss) erhöht. 

-  Die Höhe der baulichen Anlage wird von der bisher festgesetzten maximalen Traufhöhe 
von 6,50 m auf eine maximal Gebäudehöhe von 16,00 m (ohne technische Aufbauten) 
geändert. 

-  Die Baugrenzen werden an das geplante Vorhaben angepasst. 

-  Die Festsetzung, dass Stellplätze im Vorgartenbereich nicht zulässig sind, entfällt. 

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt aufgrund der vorliegenden 
Voraussetzungen als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. 
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2 Ziel der Planung 

Planungsziel ist die Schaffung eines planungsrechtlichen Rahmens für die Errichtung eines 
Büro- und Verwaltungsgebäudes unter Berücksichtigung der umgebenden gewerblichen Nut-
zungen. Damit werden der Dienstsitz der Generalzolldirektion in Neustadt an der Weinstraße 
durch Unterbringung der erforderlichen Räumlichkeiten in einem Gebäudekomplex und 
dadurch auch die hier vor Ort bestehenden Arbeitsplätze gesichert. 

3 Lage und räumlicher Umgriff des Geltungsbereichs 

Das im Südosten der Kernstadt gelegene Plangebiet grenzt im Norden an einen Landwirt-
schaftsweg, welcher der Erschließung der nördlich angrenzenden Landwirtschaftsflächen 
dient. Im Osten befindet sich ein Betonwerk und im Westen begrenzt eine landwirtschaftliche 
Hofstelle den Geltungsbereich. Auch Teilbereiche der Theodor-Haubach-Straße sowie der 
Speyerdorfer Straße werden in den Geltungsbereich mitaufgenommen, weil der Ausbau des 
Knotenpunktes für die Erschließung des Vorhabens von Bedeutung ist. 

Das Plangebiet liegt innerhalb des rechtskrªftigen Bebauungsplanes ĂAm Speyerdorfer Weg, 
2.  nderungñ. Nordwestlich befindet sich das Gewerbegebiet ĂNachtweideñ. 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von ca. 1,64 ha. 
Er umfasst vollständig die Flurstücke Nrn. 7736/4, 7736/9 und 7736/10 sowie teilumfänglich 
die Flurstücke Nrn. 7736, 7736/5, 7736/11, 7736/12, 11845/2 und 11845/3 (alle innerhalb der 
Gemarkung Lachen-Speyerdorf). 

 

Abbildung 1:  Luftbild des Plangebietes mit Abgrenzung des Geltungsbereiches  
(Quelle: Geoportal Neustadt/Weinstraße, 15.03.2022) 

  

Landwirtschaftliche  

Hofstelle 

Betonwerk 
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4 Bestand 

4.1 Nutzungen und städtebauliche Situation 

Der Vorhabenbereich stellt sich derzeit als verwilderte Brachfläche dar. Westlich angrenzend 
befindet sich eine landwirtschaftliche Hofstelle sowie östlich angrenzend ein Betonwerk. Der 
nördlich der Vorhabenfläche verlaufende Landwirtschaftsweg dient der Erschließung der nörd-
lich angrenzenden Landwirtschaftsflächen und der dortigen Freizeitgrundstücke. 

Im Südwesten, Westen und Nordwesten befinden sich kleinere Feldgehölze zwischen denen 
sich abschnittsweise Brombeeren und Gräser entwickelt haben. Im Süden, in Richtung Theo-
dor-Haubach-Straße, sind weitere mit Ruderalvegetation bewachsene kleinere Erd- und Sand-
hügel. Der südliche Bereich des Grundstücks wird derzeit als Baustellen-Materiallager genutzt.  

Zurzeit wird der unbefestigte südliche Randstreifen zur Straße hin als Parkfläche von den in 
den umliegenden Betrieben arbeitenden Beschäftigten genutzt. Südlich der Theodor-Hau-
bach-Straße und nördlich der Speyerdorfer Straße schließen sich weitere bebaute Gewerbe-
grundstücke an. 

Die für die Umsetzung des Büro- und Verwaltungsgebäudes vorgesehenen Grundstücke be-
finden sich im Eigentum des Vorhabenträgers, die in den Geltungsbereich einbezogenen Stra-
ßenverkehrsflächen im Eigentum der Stadt Neustadt an der Weinstraße. 

 

Abbildung 2:  Blick vom Landwirtschaftsweg auf das Plangebiet (Quelle: BIT S+U) 

 

Abbildung 3:  Blick auf das Plangebiet von Südwesten aus (Quelle: BIT S+U) 
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Abbildung 4:  Blick vom Plangebiet aus auf das Betonwerk im Osten (Quelle: BIT S+U) 

 

Abbildung 5:  Blick auf die Theodor-Haubach-Straße (Quelle: BIT S+U) 

4.2 Topographie 

Das Plangebiet ist nahezu eben, fällt geringfügig in Richtung Süden ab. Das Geländeniveau 
liegt bei ca. 125 m Normalhöhennull (NHN). 

4.3 Verkehrliche Erschließung  

Die Erschließung des Plangebietes erfolgt von der Theodor-Haubach-Straße. Diese ist an die 
Speyerdorfer Straße (Stadtkreisstraße K1) angebunden. Das Plangebiet ist somit auf kürzes-
tem Wege von einer klassifizierten Straße aus erreichbar.  
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4.4 Technische Infrastruktur 

Für die Ver- und Entsorgung des Vorhabens kann das bestehende Leitungs- und Kanalnetz 
genutzt werden, ein Ausbau der technischen Infrastruktur ist voraussichtlich nicht erforderlich.  

In der Theodor-Haubach-Straße (und weiter durch das Plangebiet, Grundstück Nr. 7736/5) 
verläuft ein Abwasserkanal, der in den Festsetzungen entsprechend berücksichtigt ist (Geh-, 
Fahr- und Leitungsrecht). 

5 Verfahren 

5.1 Vorliegendes Bebauungsplanverfahren 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ĂGeneralzolldirektion an der Theodor-Haubach-
StraÇeñ wird auf Grundlage des § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Dies 
ist möglich, da 

- durch die festgesetzte zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO die in 
§ 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB genannten Schwellenwerte nicht überschritten werden,  

- kein UVP-pflichtiges Vorhaben gemäß der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG) oder Landesrecht begründet wird (vgl. § 13a Abs. 1 Satz 4 BauGB)  

- und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten oder Europäischen 
Vogelschutzgebieten (vgl. § 13a Abs. 1 Satz 5 i.V.m. § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB) 
bestehen.  

Die Voraussetzungen des § 13a BauGB liegen somit vor. Der Bebauungsplan wird im be-
schleunigten Verfahren aufgestellt. Es wird im vorliegenden Fall gemäß § 13 Abs. 3 Satz 1 
BauGB auf folgende Verfahrensschritte verzichtet:  

- die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB,  

- den Umweltbericht nach § 2a BauGB,  

- die zusammenfassende Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB,  

- die Überwachung gemäß § 4c BauGB.  

Da die Grundfläche, die mit dem Bebauungsplan festgesetzt wird, unter 20.000 m² liegt, gelten 
zudem Eingriffe, die aufgrund der Änderung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im 
Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig 
(§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB).  

§ 13a BauGB ermächtigt grundsätzlich, auf eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 
§ 3 Abs. 1 sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 
BauGB zu verzichten (§ 13a Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB) und stattdessen die 
Öffentlichkeit frühzeitig i. S. des § 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB über die Planung zu unter-
richten. Um Anregungen Privater sowie von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange frühzeitig vor der Ausarbeitung des Bebauungsplanentwurfs und der Offenlage bei der 
Planung berücksichtigen zu können, wurde von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht. 

5.2 Instrument des Vorhaben- und Erschließungsplanes 

Der vorliegende Bebauungsplan ĂGeneralzolldirektion an der Theodor-Haubach-StraÇeñ wird 
als vorhabenbezogener Bebauungsplan im Sinne des § 12 BauGB aufgestellt.  

Zentrales Regelungsinstrument des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Planzeich-
nung mit den entsprechenden textlichen Festsetzungen und bauordnungsrechtlichen Gestal-
tungsvorschriften, die auf Grundlage des Vorhaben- und Erschließungsplanes (VEP) erstellt 
werden. 

Im VEP werden die Details des Vorhabens und der zugehörigen Erschließungsmaßnahmen 
festgelegt. Demzufolge umschreibt der VEP das, zu dessen Realisierung sich der Vorhaben-
träger im Durchführungsvertrag verpflichten muss. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan als 
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städtisches Satzungsinstrument greift folglich die durch den VEP vorgegebenen Details auf 
und schafft damit die bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes. 

Der Durchführungsvertrag ist ebenfalls Bestandteil des vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes. In diesem verpflichtet sich der Träger des Vorhabens gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 BauGB 
dazu, das im VEP beschriebene Vorhaben und die Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer 
näher bestimmten Frist durchzuführen. 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes sind nur solche Vorhaben zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im Durch-
führungsvertrag verpflichtet hat. Der Durchführungsvertrag wird vor Satzungsbeschluss vom 
Vorhabenträger unterzeichnet und nach Satzungsbeschluss durch die Stadt Neustadt an der 
Weinstraße gegengezeichnet. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan überplant den alten rechtskräftigen Bebauungsplan 
ĂAm Speyerdorf Weg, 2. Änderungñ innerhalb seines Geltungsbereiches. Sollte der vorhaben-
bezogene Bebauungsplan keine Rechtskraft erlangen, so behält der wirksame Bebauungs-
plan auch weiterhin seine Gültigkeit. 

6 Planungsrechtliche Situation 

6.1 Landes- und Regionalplanung 

Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Zurzeit 
gilt für die Stadt Neustadt/Weinstraße auf Landesebene das Landesentwicklungsprogramm IV 
und auf Regionalebene der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar. Neustadt an der Wein-
straße ist Mittelzentrum im Verdichtungsraum (kooperierend mit Haßloch). 

6.1.1 Darstellung der Raumnutzungskarte des Einheitlichen Regionalplans Rhein-
Neckar 

Das Plangebiet ist im Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte West, als 
gewerbliche Siedlungsfläche dargestellt. Die Bebauungsplanung entspricht somit den Darstel-
lungen des Einheitlichen Regionalplans und ist damit den Zielen der Raumordnung angepasst. 

 

Abbildung 6:  Auszug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar, Raumnutzungskarte 
West; Geltungsbereich des Bebauungsplans rot umrandet. 

Aus der Erläuterungskarte Natur, Landschaft und Umwelt (West) des Einheitlichen Regional-
plans Rhein-Neckar, deren Darstellungen einen nachrichtlichen Charakter haben und keine 

Plangebiet 
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verbindlichen Ziele und Grundsätze darstellen, geht hervor, dass sich das Plangebiet innerhalb 
eines Bereiches mit hoher bis sehr hoher klimaökologischer Bedeutung befindet. 

 

Abbildung 7:  Auszug aus dem Einheitlichen Regionalplan Rhein-Neckar, Erläuterungskarte 
Natur, Landschaft und Umwelt West; Geltungsbereich des Bebauungsplans rot 
umrandet. 

6.2 Flächennutzungsplan 

Der seit 2005 wirksame Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Neustadt an der Weinstraße 
stellt den Planbereich als ĂGewerbefläche (Bestand)ñ dar. Der vorhabenbezogene Bebauungs-
plan für das vorgesehene Büro- und Verwaltungsgebäude ist damit aus dem Flächennutzungs-
plan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt. 

Nach dem Landschaftsplan ĂLandespflegerische Zielvorstellung- Klima/Luftñ zum FNP 2005 
verläuft durch das Plangebiet keine Kaltluftschneise (siehe auch Kapitel 9.4.5, Abbildung 14). 

 

Abbildung 8:  Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2005 der Stadt Neustadt an der Wein-
straße; Geltungsbereich des Bebauungsplans rot umrandet. 

Plangebiet 

Plangebiet 


